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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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60 Satzung über die abweichende Herstellung der 
Erschließungsanlage Zum Neuen Kreuz von Von-
Kleist-Straße bis Haus-Nr. 24 einschließlich in Köln-
Widdersdorf 
vom 14. März 2017

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 14.02.2017 
auf Grund des § 132 Ziffer 4 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414) in Verbindung mit den §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV 
NRW 2023) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung gelten-
den Fassung – diese Satzung beschlossen:

§ 1
Die Erschließungsanlage Zum Neuen Kreuz von Von-Kleist-
Straße bis Haus-Nr. 24 einschließlich in Köln-Widdersdorf ist 
abweichend von § 9 Absatz 1 Buchstabe a) der Satzung der 
Stadt Köln über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages – 
Erschließungsbeitragssatzung – vom 29. Juni 2001 (ABl. Stadt 
Köln 2001, S. 289) – in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung – ohne die Bildung selbstständiger Straßenlandpar-
zellen endgültig hergestellt.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Köln in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewiesen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c) 	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder 

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
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Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 14.03.2017  Die Oberbürgermeisterin
    gez. Henriette Reker

61 Satzung 
über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich 
der Ortslage in Köln-Neustadt/Nord  
– Arbeitstitel: Belgisches Viertel in Köln-Neustadt/Nord – 
vom 24. Februar 2017

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 14. Februar
2017 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) - in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - in Verbindung mit
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) 
- in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - diese
Satzung beschlossen:

§ 1

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 28.01.2016 einen
Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes für
das Gebiet zwischen Aachener Straße im Süden, Hohenzol-
lernring im Osten, Friesenplatz und Venloer Straße im Norden
sowie der Bahntrasse Köln–Bonn im Westen in Köln-Neustadt/
Nord gefasst.

Zur Sicherung der Planung wird für den künftigen Planbereich 
eine Veränderungssperre angeordnet.

§ 2
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt 
sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil
der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3
Rechtswirkung der Veränderungssperre

In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich
dürfen

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.

 Hierzu zählen insbesondere Vorhaben, die die Errichtung,
Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Geneh-
migung oder Zustimmung bedürfen oder die der Bauauf-
sichtsbehörde angezeigt werden müssen.

b) erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderun-
gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

§ 4
Ausnahmen

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden. 

Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die Oberbürgermeis-
terin (Bauaufsichtsamt).

§ 5
Inkrafttreten 

Die Veränderungssperre tritt mit dem Tag ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bau-
leitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens 
jedoch gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von 
zwei Jahren, gerechnet ab dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-

langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
 „Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre 

über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurück-
stellung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, 
ist den Betroffenen für dadurch entstandene Vermögens-
nachteile eine angemessene Entschädigung in Geld zu 
leisten.“

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach 
§§ 215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 
bis 3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:
 „(1) Unbeachtlich werden
 1.  eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

 2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

 3.  nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
planes oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind.“
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§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
	 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

	 1.	� entgegen §  2 Absatz 3 die von der Planung be-
rührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren  
oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen 
Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet wor-
den sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf 
das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen 
ist;

	 2.	� die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 
2 Nummer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 
Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden 
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung 
der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder 
sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berück-
sichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach 
§ 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung 
mit § 13 Absatz 2 Satz 2 und § 13a Absatz 2 Num-
mer  1) gefehlt hat, oder bei Anwendung des §  13 
Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer 
Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, 
oder bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder 
des §  13 ( auch in Verbindung mit §  13a Absatz 2 
Nummer 1) die Voraussetzungen für die Durchfüh-
rung der Beteiligung nach diesen Vorschriften ver-
kannt worden sind;

	 3.	� die Vorschriften über die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Ent-
würfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 
Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Ab-
satz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:
	 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 

unbeachtlich, wenn
	 1.	� die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstän-

digen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe 
für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungspla-
nes nicht richtig beurteilt worden sind;

	 2.	� § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan 
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus 
dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete 
städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden 
ist;

	 3.	� der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungs-
plan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit 
sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Form-

vorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes herausstellt;

	 4.	� im Parallelverfahren gegen §  8 Absatz 3 verstoßen 
worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist.“

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
	 (3) ...........
	 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 24. Februar 2017	 Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker
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62 Widmung des Barlachweges in Köln-Bocklemünd/
Mengenich (Gemarkung Müngersdorf, Flur 29,  
Teilflächen aus Flurstück 930) 

Die Teilfläche des Barlachweges in Köln-Bocklemünd/Men-
genich, vom Schumacherring ca. 40 m in westliche Richtung 
bis zum Ende der Garagenzeile (Gemarkung Müngersdorf, 
Flur 29, Teilstück aus Flurstück 930), wird als Gemeindestraße 
mit der Beschränkung auf den Verkehr durch Fußgänger und 
Radfahrer und Zufahrt zu den Garagen gewidmet. Das vom 
Beckmannweg nach Osten abgehende 40 m langen Teilstück 
des Barlachweges wird als Gemeindestraße mit der Benut-
zungsbeschränkung auf den Verkehr durch Fußgänger und 
Radfahrer gewidmet. Die Widmung des übrigen Straßenteilab-
schnittes des Barlachweges wird um die Benutzung durch den 
Verkehr durch Radfahrer erweitert. 

Die Widmung wird gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz NRW 
(StrWG) verfügt und
mit dieser öffentlichen Bekanntmachung wirksam. 

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersicht-
lich ist, kann beim Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, Zimmer 13 C 60, 

montags und donnerstags� von 8.00–16.00 Uhr,
dienstags� von 8.00–8.00 Uhr,
mittwochs und freitags� von 8.00–12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
22743) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, in Köln, 
eingelegt werden. 

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag
Cornelia Müller, Amtsleiterin

63 Widmung der Straße Grüner Weg in Köln-Ehrenfeld

Die Widmung der Straße Grüner Weg in Köln-Ehrenfeld zwi-
schen Melatengürtel bis zu dem bereits gewidmeten Abschnitt 
der Straße Grüner Weg (von Vogelsanger Straße bis Wende-
kreis), Gemarkung Ehrenfeld, Flur 72, Flurstücke 490 und 491, 
als Gemeindestraße ohne Benutzungsbeschränkung wird ge-
mäß § 6 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) verfügt.

Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam. 

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersicht-
lich ist, kann beim Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, Zimmer 13 C 60, 

montags und donnerstags� von 8.00–16.00 Uhr,
dienstags� von 8.00–18.00 Uhr,
mittwochs und freitags� von 8.00–12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
22798) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, in Köln, 
eingelegt werden. 

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag
Cornelia Müller, Amtsleiterin

64 Einziehung eines Straßenteilstückes am  
Häuschensweg in Köln-Bickendorf 
hier: Bekanntmachung der Absicht der Einziehung

Es ist beabsichtigt, eine derzeit als Parkplatz genutzte Fläche 
vor den Hausgrundstücken Häuschensweg 10-12 in Köln-
Bickendorf, Gemarkung Müngersdorf, Flur 76, Teilstück aus 
Flurstück 2297, einzuziehen. Die Einziehung erfolgt aus über-
wiegenden Gründen des öffentlichen Wohles.

Der Bebauungsplan-Entwurf (vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan) Nr. 63475/01, Arbeitstitel Häuschensweg in Köln-
Bickendorf, der den derzeit noch gültigen Durchführungsplan 
Nr. 63479/02 aus dem Jahr 1958 überplant, befindet sich der-
zeit in der Offenlage. Die Offenlage wurde im Amtsblatt der 
Stadt Köln Nr. 10 am 08.03.2017 öffentlich bekannt gemacht.

Nach § 7 Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz NRW ist die Ab-
sicht der Einziehung mindestens drei Monate vor der Einzie-
hungsverfügung öffentlich bekanntzumachen, um Gelegenheit 
zu Einwendungen zu geben.

Ein Plan, aus dem die Lage der einzuziehenden Fläche ersicht-
lich ist, kann beim 

Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Zim-
mer 13 C 60,

montags und donnerstags� von 8.00–16.00 Uhr,
dienstags� von 8.00–18.00 Uhr,
mittwochs und freitags� von 8.00–12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
22798) eingesehen werden.
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Einwendungen können bei der Oberbürgermeisterin der Stadt 
Köln, Bauverwaltungsamt, Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift erklärt 
werden.

Die Absicht der Einziehung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag
Cornelia Müller, Amtsleiterin

65 Landtagswahl 2017 – Öffentliche Bekanntmachung 
der Sitzung des Kreiswahlausschusses am  
05. April 2017

Gemäß § 21 Abs. 3 des Landeswahlgesetzes NRW (LWahlG) 
in Verbindung mit § 25 der Landeswahlordnung NRW (LWahlO) 
entscheidet der Kreiswahlausschuss spätestens am 39. Tage 
vor der Wahl (05.04.2017) über die Zulassung der Kreiswahl-
vorschläge (hier Wahlkreise 13–19, Köln I–Köln VII).

Zeit, Ort und Gegenstand der Beratungen sind gemäß §  3 
Abs. 2 LWahlO öffentlich bekannt zu geben.

Die Sitzung des Kreiswahlausschusses findet am 

Mittwoch, den 05. April 2017, 13:30 Uhr, 
im Konferenzcenter der Kalk-Karrée, Raum 6 D 01,

Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln-Kalk

statt, zu der ich nachfolgende Tagesordnung bekannt gebe:

Tagesordnung

1.	 Bestellung einer Schriftführerin/eines Schriftführers und 
einer Stellvertretung gemäß § 34 Absatz 1 in Verbindung 
mit § 31 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Rates und 
der Bezirksvertretungen

2.	 Entscheidung des Kreiswahlausschusses über die Zulas-
sung von Kreiswahlvorschlägen zur Landtagswahl 2017 
für die Wahlkreise 13–19, Köln I–Köln VII gemäß § 21 Abs. 
3 des Landeswahlgesetzes NRW in Verbindung mit § 25 
der Landeswahlordnung NRW.

3.	 Verschiedenes

Die Beratungen des Kreiswahlausschusses sind öffentlich; zu 
der Sitzung hat jedermann Zutritt. Der Kreiswahlausschuss ist 
gemäß §  3 Abs. 2 Landeswahlordnung unabhängig von der 
Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Der Kreiswahllausschuss zur Landtagswahl 2017 der Stadt 
Köln für die Wahlkreise 13-19, Köln I-Köln VII ist mit folgenden 
Beisitzerinnen und Beisitzern sowie stellvertretenden Beisitze-
rinnen und Beisitzern besetzt:

Vorsitzender/Kreiswahlleiter
Stadtdirektor Dr. Stephan Keller

Stellvertretender Vorsitzender/Stellvertretender Kreiswahlleiter
Stadtkämmerin Gabriele C. Klug

Beisitzerinnen und Beisitzer
Frau Barbara Albat
Frau Monika Möller
Herr Dr. Ralph Elster
Frau Ursula Gärtner
Herr Jörg Frank
Frau Güldane Tokyürek

Stellvertretende Beisitzerinnen und Beisitzer
Herr Stephan Gatter
Herr Gerrit Krupp
Herr Niklas Kienitz
Herr Stephan Pohl
Herr Hans Schwanitz
Herr Jörg Detjen

Köln, den 14.03.2017	 Dr. Stephan Keller
			   Kreiswahlleiter und Stadtdirektor

66 Jahresabschluss der Gebäudewirtschaft der  
Stadt Köln zum 31.12.2015

In seiner Sitzung vom 20. Dezember 2016 hat der Rat der 
Stadt Köln folgenden Beschluss gefasst:

Der Rat stellt gem. § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (EigVO) i. V. m. § 4 der Betriebssatzung 
der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln den Jahresabschluss 
zum 31.12. 2015 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln fest 
und beschließt, den Jahresüberschuss von EUR 589.290,69 
an den Haushalt der Stadt Köln abzuführen.

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Gebäudewirtschaft der Stadt 
Köln. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
RSM Deurtschland GmbH, Köln, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 28.09.2016 den nachfolgend darge-
stellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht der Gebäude-
wirtschaft der Stadt Köln - eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
der Stadt Köln - für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
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handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landes-
rechtlichen Regelungen sowie den ergänzenden Bestimmun-
gen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Be-
triebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Ein
beziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und §  106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landes-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun-
gen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft RSM Deutschland GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollin-
haltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verord-
nung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 23.02.2017

GPA NRW
Im Auftrag
Gregor Loges

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechung und Anhang, sowie der Lagebe-
richt für das Wirtschaftsjahr 2015 liegen bei der Gebäudewirt-
schaft der Stadt Köln, Willy-Brandt-Platz 2, Raum 15 B 43, zur 
Einsicht aus.
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

27.03.2017
(Montag)

– Bauausschuss
– Betriebsausschuss Gebäudewirt-

schaft
Historisches Rathaus,  
Konrad-Adenauer-Saal, Raum-Nr. 1.18
15.00 Uhr

Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen / Vergabe / Internationales 
Rathaus Spanischer Bau, Theo-Burauen-
Saal, Raum-Nr. B 121
17.00 Uhr

28.03.2017 Rechnungsprüfungsausschuss
(Dienstag) Rathaus Spanischer Bau,  

Theo-Burauen-Saal, Raum-Nr. B 121
17.00 Uhr

28.03.2017 Bezirksvertretung Porz
(Dienstag) Bezirksrathaus Porz, Rathaussaal, 

Friedrich-Ebert-Ufer 64–70 , 51143 Köln
17.00 Uhr

30.03.2017 Stadtentwicklungsausschuss
(Donnerstag) Rathaus Spanischer Bau,  

Theo-Burauen-Saal, Raum-Nr. B 121
15.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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